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Bekanntmachungen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd; Außenstelle Halle 
 
 
 
Amt für Landwirtschaft,      Halle, den 28.08.2009 
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Sitz:   Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
Postanschrift:  PF 1655, 06655 Weißenfels 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

                                                           SCHLUSSFESTSTELLUNG 
 

 
 
Im Bodenordnungsverfahren OL Albersroda, Verf.-Nr. 61-4 MQ 028 wird festgestellt, dass die 
Ausführung nach dem Bodenordnungsplan bewirkt ist und dass den Beteiligten keine Ansprüche 
mehr zustehen, die im Bodenordnungsverfahren berücksichtigt hätten werden müssen. 
 
 
 
 
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels erhoben werden. 
 
 

(DS) 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Lüs 
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Amt für Landwirtschaft      Halle/S., d. 10.09.2009 
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Sitz:  Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
Postanschrift PF 1655,              06655 Weißenfels 
Außenstelle Halle 
Sitz:  Mühlweg 19, 06114 Halle/ Saale 
Postanschrift PF 110542,   06019 Halle/ Saale 
 
 
Flurbereinigungsverfahren:  Rothentschirmbach FL 
Verfahrensnummer:   611-46 ML0 215 
Landkreis:    Saalekreis, Mansfeld-Südharz 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Einladung zur Informationsveranstaltung über den Wege- und Gewässerplan sowie zur 
geplanten Erweiterung des Verfahrensgebietes des Flurbereinigungsverfahrens 
„Rothenschirmbach FL“, Verfahrensnummer: 611-46 ML0 215 
 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd beabsichtigt, das Verfahrensgebiet 
des Flurbereinigungsverfahrens „Rothenschirmbach FL“ gemäß § 8 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch  
Art. 17 JahressteuerG 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), zu erweitern. 
 
Die geplante Gebietserweiterung soll die vollständige und umfassende Umsetzung und Ausführung 
des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan (Plan nach § 41 FlurbG) 
ermöglichen und sichern. 
 
Der Wege- und Gewässerplan wurde durch die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd und dem 
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft „Rothenschirmbach FL“ erarbeitet. Er enthält alle 
vorgesehenen Ausbaumaßnahmen im Flurbereinigungsverfahren „Rothenschirmbach FL“. 
 
Zur Information der Teilnehmer über die beabsichtigte Erweiterung des Verfahrensgebietes sowie 
den Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens „Rothenschirmbach FL“ 
(einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten samt Kostenträger) findet am 
 
                                    Montag, den 19. Oktober 2009, um 17:00 Uhr 
           im Versammlungsraum der Rothenschirmbacher Agrargenossenschaft e.G., 
          Hornburger Straße 30 in 06295 Lutherstadt Eisleben, OT Rothenschirmbach 
 
eine Informationsveranstaltung statt. 
 
Die Karte mit der beabsichtigten Gebietserweiterung und der Wege- und Gewässerplan liegen in 
der Verwaltungsgemeinschaft „Seegebiet Mansfelder Land“, Pfarrstraße 8 in 06317 Röblingen am 
See für die Gemeinde Hornburg, in der Verwaltungsgemeinschaft „Weida-Land“, Hauptstraße 43 
in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf für die Gemeinde Farnstädt und in der Lutherstadt Eisleben, 
Stadtverwaltung, Fachbereich 3, Klosterstraße 23 in 06295 Lutherstadt Eisleben für die Gemeinden 
Osterhausen und Rothenschirmbach für alle Beteiligten aus. 
 
Dr. Lüs 
Sachgebietsleiter 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung     17.09.2009  
und Forsten, Süd 
Außenstelle Halle 
 
 
Ö f f e n t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 
Flurbereinigungsverfahren: Ortsumgehung Querfurt B180/B250 
Landkreis: Saalekreis 
 
 
L a d u n g 
zum Anhörungstermin nach § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
 
Als Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung der Grundstücke des 
Flurbereinigungsgebietes liegen : 
 
-  die Niederschriften zur Einleitung, Durchführung und zum Abschluss der Wertermittlung, 
-  der Wertermittlungsrahmen sowie 
-  die Wertermittlungskarte  
 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens  
in der Zeit vom 28.09.2009 bis  09.10.2009  ( 2 Wochen  )   
 
in der  

• Stadtverwaltung Querfurt, Markt 1, 06268 Querfurt 
• Verwaltungsgemeinschaft Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf 

 
während der üblichen Dienstzeiten aus. 
 
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens über die Ergebnisse der 
Wertermittlung gem. § 32 FlurbG wird bestimmt auf den  08.10.2009.  
 
Er findet im Versammlungsraum der Agrargenossenschaft Querfurt, Döcklitzer Tor 44,  
06268 Querfurt um 16.00 Uhr statt. 
 
Zu diesem Termin werden die Beteiligten hiermit geladen. 
 
Ein Beauftragter der Flurbereinigungsbehörde wird im Anhörungstermin die Ergebnisse der 
Wertermittlung erläutern. 
 
Die Beteiligten können im Anhörungstermin und während der Dauer der Auslegung 
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung sämtlicher, nicht nur der eigenen in das 
Verfahren eingebrachten Grundstücke schriftlich erheben oder zur Niederschrift vor der 
Flurbereinigungsbehörde vorbringen. Die Einwendungen werden vom Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten geprüft.  
Das Ergebnis der Überprüfung wird jedoch nicht schriftlich mitgeteilt.  
 
Nach Behebung begründeter Einwendungen stellt das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten die Ergebnisse der Wertermittlung fest und gibt den Feststellungsbeschluss öffentlich 
bekannt. Hierbei werden die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung 
einschließlich des Ergebnisses der Überprüfung der Einwendungen noch einmal zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten ausgelegt. 
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
 
1. gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden kann, 
 
2. die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung für das ganze Flurbereinigungsgebiet 

gilt. Sie ist, sobald sie unanfechtbar geworden ist, für alle Beteiligte bindend. 
 
 
Falls keine Einwendungen erhoben und keine Auskünfte gewünscht werden, ist ein Erscheinen 
beim Anhörungstermin am 08.10.2009 nicht zwingend erforderlich. 
 
 
 
 

(  DS  ) 
Dr. Lüs  
Sachgebietsleiter  
 
 
 
Anschrift  :  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
  Forsten Süd 
  Außenstelle Halle 
  Mühlweg 19 
  06114 Halle 
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